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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 271-2019 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister 
Verantwortlich für die Umsetzung: Bauamt 
Budget / Produkt: 41/ 51.10.04 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss 23.10.2019    

Haupt- und Finanzausschuss 24.10.2019    

Stadtrat 29.10.2019    

    

 

Beschlussgegenstand: 

Beschluss von überplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 105 KVG LSA zur Finanzierungen der Maßnahmen 

Verbindungsstraße, Schnittstelle Bahnhof, Fritz-Heckert-Straße und Querstraße 

 

Antragsinhalt: 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen zur Deckung der im 

Jahr 2019 anfallenden Mehrkosten für die Baumaßnahmen  

 Verbindungsstraße, OT Stadt Wolfen 235.000,00 € 

 Fritz-Heckert-Straße, OT Stadt Wolfen  50.000,00 € 

 Querstraße, OT Bobbau 377.000,00 € 

 Schnittstelle Bahnhof Wolfen, OT Stadt Wolfen 280.000,00 € 

Die Deckung erfolgt aus den Untersachkonten 

 04240.40028  425.000,00 € 

 09610.40297 20.000,00 € 

 09610.40277 27.400,00 € 

 23111.00067 156.600,00 € 

 52230.40002 113.000,00 € 

 Personalkosten im Budget 41 200.000,00 € 

Die genaue Zuordnung der Untersachkonten ist in der Begründung dargestellt. 

 

 

Begründung: 

 

Im Zuge der laufenden Haushaltsführung traten bei verschiedenen Maßnahmen ungeplante und 

unabweisbare Kostensteigerungen auf. Die vorgesehenen Mittel im Investitionshaushalt sind aufgebraucht 

bzw. reichen nicht mehr zur Deckung der Ausgaben aus. Um diese Deckung zu erreichen, sind 

überplanmäßige Ausgaben notwendig. 

Die einzelnen Maßnahmen werden im Folgenden mit dem entsprechenden Deckungsvorschlägen dargestellt. 

 

Der Ausbau der Verbindungsstraße verteuert sich durch mehrere Nachträge. Hier schlagen insbesondere die 

unzureichende Gründung (desolate hydraulisch gebundene Tragschicht - HGT) und die desolate 
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Entwässerung der vorhandenen Straße zu Buche. Nach Einschätzung des SB Hoch- und Tiefbau fehlen zur 

Ausfinanzierung derzeit 235.000,00 €. Als Deckungsvorschlag werden 48.000,00 € aus Einsparungen beim 

Rückkauf der Straßenbeleuchtung (USK 04240.40028) und 187.000,00 € aus eingesparten Personalkosten im 

Budget 41 (Ergebnishaushalt) vorgeschlagen. 

Der Ausbau der Fritz-Heckert-Straße verteuerte sich in der Planungsphase um 50.000,00 €. Als 

Deckungsvorschlag stehen 20.000,00 € aus der Nordstraße, OT Stadt Bitterfeld (USK 09610.40297), 

27.400,00 € aus Brandschutzmaßnahmen KiTa Nesthäkchen (USK 09610.40277) und 2.600,00 € aus 

eingesparten Personalkosten im Budget 41 (Ergebnishaushalt) zur Verfügung. 

Der Ausbau der Querstraße im OT Bobbau hat sich während der Planung verteuert. Es fehlen derzeit 

377.000,00 €. Zur Deckung dieser Summe dienen Einsparungen beim Rückkauf der Straßenbeleuchtung 

(USK 04240.40028).  

Bei der komplexen Baumaßnahme Schnittstelle Bahnhof fehlen in Summe über alle Bauabschnitte noch 

280.000,00 €. Diese Summe ergibt sich über verschiedene Nachträge bzw. Mehrmengen in allen 

Bauabschnitten. Zur Deckung dieses Fehlbetrages werden Mittel aus dem KIP (USK 23111.00067) 

156.600,00 €, aus eingesparten Personalkosten im Budget 41 (Ergebnishaushalt) 10.400,00 € sowie aus 

eingesparten Eigenmittel Straßen, Wege, Plätze (USK 52230.40002) im Budget 41 (Ergebnishaushalt) 

113.000,00 € eingesetzt. 

 

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

 

KVG LSA 

Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

  

 

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer-Jahr)? keine  

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer-Jahr)? 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:       

a) Untersachkonten:  
09610.40196 

09610.40162 

09610.40042 

09610.40193 

 

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen): 208, 176, 51, 205 

c) Betrag in € einmalig: 942.000,00  

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:       

  

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 271-2019 

 

Anlagen: 

keine 
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